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Ae MüMten BsstiMMM des

1. Tarif für die Schweiz.
Briese, frankiert: Ortskreis (1»Km tn gerader Linie) bis

2S«s 10 Rp. — Weitere Entfernung: 20 Rfl, bis2S0s.
Briefe, unfrankiert: Doppelte Taxe der Frankatur.
Warenmuster: Bis 2S»s INNp., über 2S0—S0«s 2» Rv, —

Dieselben müssen verifizierbar verpackt sein u, dürfen keinen
Verkaufswert haben. Beischluß von schriftlicher Kons»
spondenz bei Anwendung genannter Taren ist unstatthaft.

Drucksachen: Bis SO? SRp., über SO—2S0s 1« Rp„ über
2S0—SV0s 2V Rp. Sie sind unverschlossen aufzugeben und
dürfen keine Handschrift!, persönl. Mitteilungen enthalten.
Auf gedruckten Visit!arten ist es gestattet, außer der
Adressed,AbssndersWünsche,GlückWünsche,DanIsagungen,
Beileidsbezeugungen oder andere SöfltchZeitsfgrmeln in
höchstens S Worten anzubringen, — Auf vorgedruckten
Todesanzeigen darf Ort, Datum, Vermandlfchafts-
verhältnis (Gatte, Brnder:c,), sowie Nam°, Todestag,
Alter d. Verstorbenen, Beerdigungstag u. »Zeit, sowie die
Unterschrift handschriftlich beigefügt werden. Diese Zusätze
sind jedoch nur im internen Dienst gestattet, sofern eine
Anzahl gleichlautenderEremvlare miteinander aufgegeben»
werden. Auf Einladungskarten darf handschriftlich
außer der Adresse auch Datum, Ort, Zeit und Zweck der
Versammlung beigefügt werden.

Abonnierte Drucksachen (ans Leihbibliotheken zc.): Bis
zu 2 Kilo fiir Hin- und Herweg zusammen S« Np

Postkarten (Korrespondenzkarten): Einfache lg Rp„
doppelte 20 Np. Privatpostkarten (insofern in Größe und
Festigkeit des Papiers den postamtlichen entsprechend) sind
zur Tare von 10 Rp. zulässig, Ansichtspostkarten mit
schriftlichen Mitteilungen auf der linken Hälfte der Vorderseite

sind allgemein zur Postkartentare zulässig.
Ungenügend frankierte Gegenstände (soweit zulässig)

werden mit der Tare der frankierten Briefe belegt, unter
Abzug des Wertes der verwendeten Frankomarken.

Rekommandationsgebühr 20 Rp. Die Rekommandation
ist für die meisten Vriefpostgegenstcinde zulässig,
Entschädigung im Verlustsall SO Fr,, bei Verspätung von
mehr als einem Tag IS Fr, — Reklamationsfrist
8« Tage. — Aufgabe-Empfangsschein: Gratis u. obligatorisch

für alle eingeschriebenen Briefpostsendungen,
Geldanweisungen und Einzugsmandate nach dem In- und
Auslande. — In Büchern, WO Stück, 1 Fr. — Rückschein 20 Rp,

EiivotengebSUr: Bis 1 Km W Rp,, jeder weiter >/s Km
oder Bruchteil eines halben Km 20 Rp,

Nachnahmen: Zulässig bisIVOO Fr. GewöhnlicheBrieftare
und Nachnahmegebühr 10 Rp. für je 1« Fr, oder Bruchteile
des reinen Nachnahmebetrages, minoestens IS Rp. für
jede Sendung,

Einzugsmandate: Zulässig bis IstiwFr. ImOrtskreis 3« Rp.,
weiter 4« Rp. Einzugsgebühr 10 Rp. u, Postanweisungstare

mird im Zahlungsfalle vom Betrag abgezogen,
Postanweisungen: Bis 2» Fr. 2« R?„ 20 bis S« Fr. 25 Rp«

S« bis 100 Fr, 8« Rp.; für je weitere 10« Fr. 1« Rp, mehr.
Postcheck- und Giroverkehr: Bei Einzahlungen: Bis20 Fr.

S Rp„ über 20 bis 10« Fr, 1« Rp.. über 100 Fr, je weitere
100 Fr, oder Bruchteile S Rp, mehr. — Bei Rückzahlungen
am Schalter der Checkbureaur bis 100 Fr. S Rv„ über 100
bis 100« ffr. 1» Rp„ je weitere 1000 Fr. oder Bruchteile
S Rv, mehr; die Anweisungen auf Poststellen IVRr-. mehr
für jede Auszahlung; Uebertragung von Checks von einer
Rechnung auf die andere gebührenfrei. Die Gebühren
werden dem Inhaber der Postcheckrechnung belastet. Die
Umlauffrist eines Checks beträgt einen Monat.

2. Weltpostvereins.Tarif (Ausland).
Briefs: Im Verkehr mit dem gesamten Ausland für die ersten

2vß frko. 40 Rv„ unfr. »0 Rp., fllr je weitere 20sfrko.2« Rp„
unfr. 4« Rp. Im Grenzrayon <A)Km in gerader Nichtg.
v. Postbureau zu Postbureau) im Verkehr mit Deutschland,
Frankreich unv Oesterreich für je 20 s 20 Rp., unfrankiert
40 Rp.

Postkarten (Privatpostkarten zulässig wie oben):
Einfache 20 Rp., Doppelkarten (mit Antwort) 50 Np.^ zulässig
im Verkehr mit sämtlichen Ländern des Weltpostvereins.

Warenmuster: Für je S0 s 10 Rp. Eewichtsgr'-izen:
Nach allen Ländern 3S0 e. — Di m en sion sg renz en:
Nach allen Ländern: Lang« SO, Breite W, Dise 10»».

SeschSft,papiere (bis 2000s): für je SOs 1« Rp., mindesten»
aber40 Rp. — Dimensionsgrenzen: 4Scm nach jeder
Seite; in Rollenform: Durchmesser 10 cm, Länge 73 om.

Drucksache» (b,s 2000 s): für je S»s 10 Rp. Dtmensions-
grenzen wie für Geschdftspcipiere. Sonstige Bedingungen
«ie für die Schweiz,

Rekommandationsgebühr 40 Np. Rekommandation für
alle Gegenstände zulässig. Für den Verlust rekommandierter

Sendungen haftet die Postverwaltnng bis zum
Betrage v, S0 Fr, — Aufgabeschein (f. rekommandierte
Sendungen) obligatorisch u, gratis, — Ruckscheingebühr 40 Rp.

Ungenügend frankierte Gegenstände (soweit zulässig)
unterliegen einer Nachtare im doppelten Betrage der
fehlenden Frankatur.

Erpresj-BesteAgebühr: 80 Rp.
Einzugsmandate, Versandtgebühren: gewöhnliche Brieftare

und Rekommandationsgebühr 40 Rp,
Geldanweisungen: »1 nach Großbritannien u, Irland, Brit.

Indien, den Brit. Kolonien, Kanada, den Dan. Antillen,
Rußland ohne Finnland, Meriko für je 2S Fr, 2S Rp.;
K) nach den übrigen Ländern u. Orten für je Sg Fr. 2S Rp.

Tarif für die Schweiz.
s> Gewichtstazken.

Von 2S0sbisS00s frankiert Fr. -,30, ,,„f,„„,,„, in «„über S0»s » 2>/ükz ^ ^ ^ unfrankiert 1« Rv.
2>/2ks„ s, » „ —,8(N Zuschlag für alle

« S „ „ 10 „ „ „ 1.S0 Gewichte.
„ 10 „ „ IS „ „ „ S,—1
Bei Stücken von höheren Wewichte kommen Entfsrnungs-

stufen in Anwendung, währenddem Stucke bis IS.Kilo ohne
Unterschied der Entfernung nach obigem Tarif zu berechnen
sind. Erpreßbestellgebühr bis 1>/2 Km 8« Rp., für jeden
weiteren halben Km 40 Np. mehr,

t>) Werttare (der Gewichtstare beizufügen).
Für 30« Fr. oder Bruchteil von 300 Fr, S Rp,

Sendungen mit Wertangabe müssen versiegelt sein.
Nachnahmen stnd zulässig bis 1000 Fr. Nebft der gewöhnlichen

Tare Nachnahmegebühr mie bei Brtefnachnahmen,
Nachnahmescheine, die nach erfolgter Einlösung zum Bezüge
der Nachnahme berechtigen, 10 Rp.

Empfangscheine: Für Sendungen mit Wertangabe nach
dem In- und Ausland gratis, für Sendungen ohne
Wertangabe S Rp, per Stück.

Ausland.
PgstftSSe werden zu mäßigem Preise nach beinahe allen Ländern

des Weltpostvereins spediert. Marimalgew,3—SKilo,
nach Frankreich, Belgien u, Luremburg bis 10 Kilo. Taren
bis SKilo »ach Deutschland, Frankreich, Oesterreich-Ungarn
I Fr,; Italien und Luremburg Fr. 1.2S; Belgien, Dänemark

und Niederlande Fr. 1. S0.

Worttartf, Aufrundung auf S Rp,

Schweiz (inklusive
Lischtenst«n)

Deutschland.
Frankreich
Italien
Oesterreich
Ungarn
Belgien
Niederlande
Luremburg
Dänemark
Großbritannieir
Spanien
Portugal....Rumänien
Serbien
Besnien-Herzegow,
Iuaoslawien
Montenegro.

L»ii- «Iii-
Kis
Rp. Rp,

SS s
S0 l2,ö
S« 12,S
so 12,ö
S« 15S
S« 2«
SO iö,S
S« W,S
S« 1«,s
S0 1S,S
S» 24,S
S« 20
so 24
S« 27, S

sa 2»
so so
so 20
s« 2»

Tschechoslowakei
Bulgarien
Schweden
Norwegen
Türkei
Rußland (uiüerbr.)
Griechenland Kontinent

und Inseln
Korfu, Porös u,
Euböa

Inseln: Chio, Jm-
bros, Lemnoe,
Metelin,Samos,
Tenedos
Uebrige Inseln

Estland u. Litauen
Albanien, Mali»
Lettland
Polen

Mr>.
Isis

Rp, Rp.
so 14, S

so 24
so 20
s« 27
eo 4«

so 27, S

so 38
S', 31
so so
so !.!4

so 42
so 20

des Bestellbezirks liegende Orte bestimmt sind, per Erpressen
befördert werden, ansonst dteselb«, mit der Post, mie Briefe,
bestellt werden.
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